
III. Arbeits- und Kapitalsvereinigungen. 101

des Genossenschafters von den Gläubigern der Gesellschaft in An¬
spruch genommen werden. 2. Die Kommanditgesellschaften sichren
eigene Firma. 3. Die Errichtung der Gesellschaft, Name, Stand und
Wohnort der Teilnehmenden und der haftenden Vorsteher, die
Höhe der Einlage und die Firma müssen in das Handelsregister ein¬
getragen werden. 4. Auflösung der Gesellschaft oder Austritt eines
haftenden Vorstandsmitgliedes ist ebenfalls ins Handelsregister einzu¬
tragen. — Die Genossenschafter haben nur in gewissen Fällen das
Recht der Mitberatung. Die Entscheidung ruht stets in den Händen
des Vorstandes. Der Unternehmer wird darum gewöhnlich den
Hauptgewinn davontragen. Der Genossenschafter kann im günstigen
Falle eine hohe Verzinsung seiner Einlage erzielen.

6. Seit einigen Jahrzehnten tauchte in Frankreich die Ansicht
auf, es sei wünschenswert in größeren Unternehmungen (Fabriken,
Geschäften rc.), daß der Arbeitgeber, der Vertreter des Kapitals,
einen Teil seines Geschästsüberschusses den Arbeitnehmern überlasse,
um ihren Eifer anzuspornen. Der französische Stubenmaler Leclaire
hat zuerst 1842 dieses gemischte Vereinigungssystem zur Anwendung
gebracht und zwar mit Erfolg. Was ist lobenswert an dieser Ein¬
richtung? (Zunächst werden durch Anteilslöhne gute Beziehungen
erhalten zwischen Fabrikant und Arbeiter. Das ist außerordentlich
viel wert. An ihnen fehlt es gegenwärtig in sehr vielen Fabriken.
Jeder einzelne Arbeiter nimmt Teil am Gewinne, sorgt darum mit
dafür, daß das Geschäft blüht. Er kommt mit erhöhtem Eifer und
größerer Geschicklichkeit seinen Pflichten nach.) Englische Fabrikanten,
z. B. Schiffsfrachter zahlen seit 1865 diese Anteilslöhne jährlich
nach. Ist ein Teil des Geschästsüberschusses der besonderen Geschick¬
lichkeit und dem Eifer des Arbeiterpersonals oder doch eines Teiles
derselben zu verdanken, so liegt auf der Hand, daß die Anteilslöhne
auch von wirtschaftlicher Bedeutung sind, da sie dazu beitragen, den
Wert der erzeugten Wirtschaftsgüter zu erhöhen. Doch hat die An-
teilslöhnnng auch ihre Kehrseite. Die Arbeiter übernehmen kein
Wagnis und können keins übernehmen, weil sie bei Verlusten nicht
auf ihren gewöhnlichen Lohn verzichten können. Das Richtigste
dürfte sein, einen Teil des Geschäftsüberschusses für allgemein mensch¬
liche Zwecke der Arbeiter der betreffenden Fabrik zu verwenden. Ich
rechne dahin Stiftungen, betreffend Schulgeldfreiheit der rAbeiter-
kinder, Unterstützungskassen, billige Überlassung von Wohnungen rc.
Diese und ähnliche Vorteile werden am ersten den Arbeiter an die

Kommandit¬
gesellschaften.

Vereinigung
des Kapitals

und der Arbeit.


